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Stadt St.Gallen 

Gesellschaftsfragen 

 

Anhang 3 

 

  

 

 

 

Antrag auf Neufestlegung des Elterntarifs für Kindertagesstätten 
mit städtisch subventionierten Betreuungsplätzen aufgrund  
dauerhafter Veränderung der Einkommenssituation (mind. 25 %) 
 

Für die Festlegung des Elterntarifs im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung in den von der Stadt 

St.Gallen subventionierten Kitas ist das Tarifreglement für Kindertagesstätten mit städtisch subventio-

nierten Betreuungsplätzen vom 22. Januar 2019 (in Kraft seit 1. Juni 2024) massgebend. Dieses ist in 

der städtischen Rechtssammlung unter https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/recht-rechts-

beratung/rechtssammlung-systematisch.htm zu finden. 

 

Gemäss Art. 12 des genannten Reglements besteht die Möglichkeit bei dauerhafter und erheblicher 

Veränderung der Einkommenssituation den Elterntarif neu berechnen zu lassen. Die Abweichung 

muss mindestens 25% des Bruttoeinkommens betragen, welches für den aktuellen Elterntarif die 

Grundlage bildet. 

 

Für die Neuberechnung bitten wir Sie, folgende Angaben auszufüllen: 

 

Angaben zur antragsstellenden Person 

 

Name_________________________________ Vorname_______________________________ 

Strasse/Nr.____________________________ PLZ/Ort________________________________ 

Geburtsdatum__________________________ AHV-Nr.________________________________ 

Kontaktaufnahme via:  

Tel.-Nr._______________________________ E-Mail_________________________________ 

 

Ehepartner/Ehepartnerin, eingetragener Partner/eingetragene Partnerin oder im 
gleichen Haushalt lebender Partner bzw. Partnerin (Vater/Mutter des Kindes) 
 

Name_________________________________ Vorname_______________________________ 

Strasse/Nr._____________________________ PLZ/Ort________________________________ 

Geburtsdatum__________________________ AHV-Nr.________________________________ 

  

 

Total Anzahl Kinder _________ 

(nicht nur in der Kita betreute Kinder)  
  

https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/recht-rechtsberatung/rechtssammlung-systematisch.htm
https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/recht-rechtsberatung/rechtssammlung-systematisch.htm
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Das Kind wird in folgender subventionierten Kita betreut: 

 

 Fiorino St.Gallen Lerchenfeld  Stiftung Kronbühl – Peter Pan 

 Fiorino St.Gallen Bruggen  Hotelkrippe Poststrasse 

 Fiorino St.Gallen Centrum  Hotelkrippe Lindenpark 

 Fiorino St.Gallen Ost  Kita St.Georgen 

 Fiorino St. Georgen  Schlössli 

 Fiorino St.Gallen Rotmonten  Chinderhuus Sternacker 

 Globi Sonnäwinkel  Tempelacker 

 Globi St.Gallen  Kindertagesstätte Trip Trap 

 Globi Otmar  Kinderbetreuung Tutti Frutti GmbH 

 Globegarden  Spielhuus Schnäggli 

 Chinderhus Grütli  Waldkinder-Krippe 

 Kinderbetreuung Olé  Kita Chinderwelt 

 

 

 

 

Bisheriges Bruttoeinkommen pro Monat: 

(Grundlage für die letzte Tariffestlegung) 

 

Antragssteller/in CHF 

Partner/in CHF 

 

 12 Monatslöhne 

 13 Monatslöhne 

 

 

 

Neues Bruttoeinkommen pro Monat: 

(Grundlage für die neue Tariffestlegung) 

 

Antragsteller/in CHF 

Partner/in CHF 

 

 12 Monatslöhne 

 13 Monatslöhne 

 

Gültig ab (Datum) ______________ 
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Steuerbares Vermögen gemäss letzter Steuerveranlagung: 

 

Antragsteller/in CHF 

Partner/in CHF 

 

 

Bestätigung 

 

Für die Ermittlung der Höhe des Anspruchs auf städtische Beiträge an die Kinderbetreuungskosten 

benötigt die Stadt St.Gallen, Dienststelle Gesellschaftsfragen, Einsicht in die von der Kita erfassten 

Angaben zu den einzelnen Kindern bzw. erziehungsberechtigten Personen. Dies betrifft insbesondere 

die Personendaten der betreuten Kinder (Name, Vorname, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Austrittsda-

tum, Belegung, Zusatzbelegung) wie auch der erziehungsberechtigten Personen (Name, Vorname, 

Adresse, AHV-Nr., Familiensituation, monatliche Elternkosten). Ich stimme / wir stimmen zu, dass die 

Stadt St.Gallen, Dienststelle Gesellschaftsfragen, Einsicht in die genannten Daten hat. 

 

Für die Tariffestlegung ist die Stadt St.Gallen, Dienststelle Gesellschaftsfragen, auf Informationen 

(Steuerdaten, Personalien etc.) zuständiger Behörden wie auch die Verwendung der Sozialversiche-

rungsnummer angewiesen. Ich ermächtige / wir ermächtigen die Stadt St.Gallen, Dienststelle Gesell-

schaftsfragen, bei den zuständigen Behörden die notwendigen Informationen (Steuerdaten, Persona-

lien etc.) einzuholen sowie meine/unsere Sozialversicherungsnummer/n zu verwenden. Ich/wir stellen 

sicher, dass unsere Steuerdaten aktuell sind.  

 

Ich bestätige / wir bestätigen, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt sind. 

 

Ich habe / wir haben das Tarifreglement für Kindertagesstätten mit städtisch subventionierten Betreu-

ungsplätzen der Stadt St.Gallen zur Kenntnis genommen.  

 

 

Missbrauchsbestimmung 

Wird nachträglich festgestellt, dass die Angaben in diesem Antrag nicht vollständig oder nicht wahr-

heitsgetreu sind und wurde aufgrund dessen eine Tarifeinstufung vorgenommen, welche die antrags-

stellende Person stärker begünstigt, hat als gerechtfertigt, so sind die höheren Beiträge geschuldet. 

Die Kita wird, der antragsstellenden Person aufgrund der fehlerhaften Angaben zu wenig in Rechnung 

gestellten Elternbeiträge nachbelasten. 

 

Ort und Datum __________________________________________________ 

Unterschrift antragsstellende 

Person 

 

__________________________________________________ 

Unterschrift Partner/in __________________________________________________ 

 

➔ Dieser Antrag kann direkt bei der Kita eingereicht werden.  

➔ Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, das unterzeichnete Formular  

tarifanfragen@stadt.sg.ch zu senden. 


